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E-Mobilität in Viereth-Trunstadt
Die Gemeinde Viereth-Trunstadt beteiligt sich am E-Carsharing 
des Landkreises Bamberg. Ab sofort können Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt und des Landkreise Bamberg Fahrzeuge des 
Typs BMW i3 mieten und die neue Technologie testen. Berech-
tigt sind Personen die mindestens 21 Jahre alt und seit 2 Jah-
ren im Besitz des Führerscheins mind. Klasse B sind.
Die Gebühren sind wie folgt festgelegt:
1 Stunde   5,00 €
1 Tag / Montag bis Donnerstag
24 h von 09.00 h bis 09.00 h  25,00 €
1 Wochenende /
Freitag 12.00 h bis Montag 09.00 h  69,00 €
1 Woche  169,00 €
1 Monat  595,00 €
Übergabe und Rückgabe erfolgt ausschließlich zu den übli-
chen Dienststunden im Rathaus Viereth. Zu weiteren Informa-
tionen oder einer rechtzeitigen Reservierung unter Angabe der 
Adresse und Telefonnummer bitte an die info@viereth-trun-
stadt.de oder an Herrn Roland Böhm 09503/92220 wenden.
Ihre Gemeindeverwaltung Viereth-Trunstadt

FFW Trunstadt – Stückbrunn
Terminankündigungen Juni/Juli 2017
16.06. - 18.00 Uhr Feuerwehrhaus
 Übung bzw. Unterricht der Jugendfeuer-

wehr
18.06. - 08.15 Uhr Feuerwehrhaus
 Fahnenabordnung – Himmelbegleitung - 

Verkehrsabsicherung
08.30 Uhr Gottesdienst mit anschl. Fronleichnams-

prozession
24.06. - 19.00 Uhr Johannifeuer am Sportplatz der SpVgg
 Sicherheitswache

25.06. - 09.00 Uhr Feuerwehrhaus  
 Unterricht bzw. Übung der aktiven Wehr
01.07. - 17.15 Uhr Ortseingang (Autohaus Hartmann)
17.30 Uhr Einholen und Aufstellen des Kirchweih-

baumes in der Ortsmitte
Achtung !!! Am Kirchweihsamstag ab 21.00 Uhr Bar-

betrieb für „Jung und Alt“ mit DJ in der 
FFW-Halle

02.07. - 09.00 Uhr Vereinslokal – Fahnenabordnung - Ver-
kehrsabsicherung

09.15 Uhr Kirchweihgottesdienst mit anschl. Kir-
chenparade

Die Vorstandschaft

Bürgerbus: Bürger fahren Bürger
10 Gründe, warum Sie unseren Bürgerbus unbedingt ein-
mal ausprobieren sollten:
  1. Weil der Fahrpreis unschlagbar günstig ist-1 Euro pro 

Fahrt.
  2. Weil unsere ehrenamtliche Fahrer sicher für Sie unter-

wegs sind.
  3. Weil unsere Fahrer immer beim Aus- und Einsteigen helfen.
  4. Weil die Stimmung im Bus immer gut ist.
  5. Weil der Bürgerbus ideal für alle Besorgungen in allen 

Gemeindeteilen ist.
  6. Weil Sie Ihre Arzttermine, Bankbesuche, Essen gehen o. 

s. w. auf die jeweiligen Hin- und Rückfahrzeiten ausrich-
ten können. ( Mittags- Linienbus)

  7. Weil Sie schnell zum Stadtbus nach Trosdorf oder 
Bischberg kommen.

  8. Weil Sie sich ihren Platz reservieren können.
  9. Weil man Rollator oder Kinderwagen mitnehmen kann
10. Weil es Spaß macht zur Bürgerbusfamilie zu gehören.
Wir freuen uns auf Sie.
Die Fahrer

Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Viereth-Trunstadt hat am 
15.05.2017 die nachstehende Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungs-
kreis der Gemeinde Viereth-Trunstadt (Verwaltungskostensat-
zung) beschlossen. Die Satzung wird gemäß Art. 26 Abs. 2 S. 1 
der Gemeindeordnung (GO) hiermit amtlich bekanntgemacht:
(siehe S. 2 bis 6)
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S a t z u n g 
 

über die Erhebung von Verw
altungskosten für 

Am
tshandlungen im

 eigenen W
irkungskreis der G

em
einde 

Viereth-Trunstadt 

(Verw
altungskostensatzung) 

Vom
 17. M

ai 2017 
  

D
ie G

em
einde Viereth-Trunstadt erlässt auf G

rund von Art.20 Abs.1 Kostengesetz (KG
) 

vom
 20. Februar 1998 (G

VBl S.43, BayR
S 2013-1-1-F), zuletzt geändert durch §1 N

r. 33 
der Verordnung vom

 22. Juli 2014 (G
VBl S.286) und Art.23 der G

em
eindeordnung für den 

Freistaat Bayern (G
em

eindeordnung - G
O

) in der Fassung der Bekanntm
achung vom

 22. 
August 1998 (G

VBl S. 796, BayR
S 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Art. 17a Abs. 2 des 

G
esetzes vom

 13. D
ezem

ber 2016 (G
VBl S.335) 

folgende Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im
 eigenen W

irkungskreis 
 

 
§ 1 

G
rundsatz 

 
D

ie G
em

einde Viereth-Trunstadt erhebt für Tätigkeiten im
 eigenen W

irkungskreis, die sie 
in Ausübung hoheitlicher G

ewalt vornim
m

t (Am
tshandlungen), Kosten (G

ebühren und 
Auslagen). 

 § 2 
G

ebührenhöhe 
 

D
ie H

öhe der G
ebühren bem

isst sich nach dem
 Kostenverzeichnis (Kom

m
unales 

Kostenverzeichnis), das Anlage zu dieser Satzung ist. Für Am
tshandlungen, die nicht im

 
Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine G

ebühr erhoben, die nach im
 

Kostenverzeichnis bew
erteten vergleichbaren Am

tshandlungen zu bem
essen ist. Fehlt 

eine vergleichbare Am
tshandlung, beträgt die G

ebühr 5,00 
 25.000,00 

 

§ 3 
In-Kraft-Treten 

 
(1) D

iese Satzung tritt am
 01. Juni 2017 in Kraft. 

 
(2) G

leichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für 
Am

tshandlungen im
 eigenen W

irkungskreis vom
 01. Dezem

ber 2010 außer Kraft. 
    

  G
em

einde Viereth-Trunstadt, den 17. M
ai 2017 

  

 
___________________ 
R

egina W
ohlpart 

1. Bürgerm
eisterin 
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Anlage 1 zur V erwaltungskostensatzung vom 17. Mai 2017 
 
Kostenverzeichnis (Verwaltungsgebühren)der Gemeinde V iereth-T runstadt 
 

 

Sachgebiet 
 

Gegenstand Gebühr nach Kostengesetz zulässig 

A llgemeine Verwaltung    
 Anordnungen im Einzelfall  15  bis 600,00   
 Beglaubigungen (§ 1 der Verordnung über die zu 

amtlichen Beglaubigung befugten Behörden i.V .m. Art. 
33, 34 Bayerisches V erwaltungsverfahrensgesetz) 

 

zusätzlich 
 Amtliche Beglaubigung / Bestätigung der 

Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, 
Niederschriften, usw. 

  
Seite, mindestens 5,00 
Einzelfall 

 

 Beglaubigung von Unterschriften und 
Handzeichen  
(Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in 
einer Urkunde beglaubigt oder wird die 
Unterschrift einer Person auf verschiedenen 
Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig 
gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur für 
die erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede 
weitere die Hälfte zum Ansatz) 

   

 Ablichtungen und Fotokopien    
 bei einem Format bis zu DIN A 4 je Seite s/w (ab 

 
bei einem Format bis zu DIN A 4 
je Seite farbig  
bei einem Format von DIN A 3 
je Seite s/w  
bei einem Format von DIN A3 
je Seite farbig  

  0,50  
 
   
 
   
 
   

 

 Bereitstellung von Dokumenten auf elektronischem Weg 
(e-mail, Fax)  

  0,50   

 Einsicht in Akten und amtliche Bücher, soweit diese 
nicht in gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird. 

  
 

 

 
Archivnutzung 
 

Für die Vorlage oder V ersendung von Archivalien und 
archivischen Hilfsmitteln, die Erteilung mündlicher oder 
schriftlicher Fachauskünfte, die Erstellung von 
Gutachten und sonstige Tätigkeiten betragen die 
Gebühren bei Beanspruchung einer Verwaltungskraft  

21,00  je Halbstunde 
Zeitaufwand 
 

 

 Anfertigung von Reproduktionen siehe Ablichtungen und 
Fotokopien 

 

 
Einwohnermeldeamt    
 Einfache Auskunft aus dem Melderegister     
 Erweiterte Auskunft aus dem Melderegister     -  
 Aufenthalts- und Meldebestätigungen aus dem 

Melderegister 
     

 Ersatzlohnsteuerkarte     
 Aufforderung der Meldepflicht nachzukommen     
 Verwarnungsgeld bei V erstößen gegen das Meldegesetz 

(Frist von drei Monaten überschritten) 
    5,00 ,00 

Ordnungswidrigkeitengesetz  
 Verwarnungsgeld bei V erstößen gegen 

Personalausweisgesetz (Frist von sechs Monaten 
überschritten) 

  5,00 

Erhöhung um 5,00  

  5,00 ,00 
Ordnungswidrigkeitengesetz  

 Antrag auf Führungszeugnis / Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister 

 13,00   

 Antrag einer Behörde  kostenfrei  
 Fischereischeine (bei Erteilung des F ischereinscheins ist 

neben der F ischereigebühr die F ischereiabgabe zu 
erheben ) 

  

 Erteilung eines Fischereischeins auf Lebenszeit    
 Erteilung eines Jahresfischereischeins (erstmalige 

Erteilung und V erlängerung) 
    

 Erteilung eines Jugendfischereischein     
 Rücknahme oder Widerruf der Erteilung eines 

Fischereischeines  
 -   
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 Prüfung eines Antrages auf Erteilung, Erweiterung oder 
Verlängerung einer Fahrerlaubnis oder einer 
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung nach § 21 Abs. 
Fahrerlaubnisverordnung  

   

 
Gewerbe- / Ordnungsamt    
 Vorübergehende Gaststättenerlaubnis nach § 12 

Gastsstättengesetz für einen Veranstaltungstag  
  
 

 -  

 Erteilung von Auflagen nach § 12 Abs. 3 
Gaststättengesetz 

   -  

 Bescheinigung nach § 15 Gewerbeordnung   
  
 15,00  

   

 Vorverlegung und Verkürzung des Beginns der Sperrzeit 
nach § 10 bzw. § 11 V erordnung zur Ausführung des 
Gaststättengesetzes 

   -  

 Erteilung einer Erlaubnis nach Art.19 Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz bei Veranstaltungen bis 1000 
Besuchern 

  -  

 Erteilung einer Erlaubnis nach Art. 19 Abs.3 
Landesstraf- und V erordnungsgesetz bei 
Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern 

   -  

 Geeignetheitsbestätigung von Aufstellorten für 
Spielgeräten nach § 33 c Abs. 3 Gewerbeordnung 

     

 Erlaubnis zur Veranstaltung gem. § 33 d Abs.1 
Gewerbeordnung 

  50,00   

 Festsetzung einer Messe, einer Ausstellung oder eines 
Marktes nach § 69 Abs. 1 Satz 1 Gewerbeordnung 

  - 150,0  

 Privatperson ür 1 Tag / jeder 
weiterer Tag 25  

 

 Verein für 1 Tag / jeder 
weitere Tag 25  

 

 Juristische Personen für 1 Tag / jeder 
weitere Tag 50  

 

 Erlaubnis zum Abbrennen eines Feuerwerk nach § 24 
Abs. 1 S.1 der ersten V erordnung zum Sprengstoffgesetz  

   

 Anordnung einer Verkehrsbeschränkung nach § 45 Abs. 
6 StV O über Maßnahmen der Unternehmer an 
Arbeitsstellen  

gemäß Anlage 1a der 
Verwaltungskostensatzung 

 1  

 Erlaubnis für Sondernutzung an gemeindlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen (Art.18, 19 und 22 a Bayerisches 
Straßen- und Wegegesetz) 

-   

 Benutzungsgebühren für gemeindliche Plätze (Art. 20 
Kostengesetz i.V .m. Art. 21 Abs. 3 Satz 2 Kostengesetz)  

  

 bis 10 Tagen Aufenthalt    
 Genehmigung zum Plakatieren   
 Erlaubnis zum Halten eines Kampfhundes nach Art. 18 

Abs. 2 Landesstraf- und V erordnungsgesetz  
   -  

 
Bauamt    
 Genehmigungsfreistellungsverfahren Art. 58 Bayerische 

Bauordnung  
   10 -100,00  

 Isolierte Befreiung von Festsetzungen des 
Bebauungsplanes (Art. 63 Bayerische Bauordnung)  

   

 Nachbarbeteiligung durch die Gemeinde (Art. 66 
Abs 1 Satz 3 Bayerische Bauordnung) 

 
 25  

 
  

 Erteilung von neuen Hausnummern auf Antrag    
 Grundstücksanschlussgebühren 

Bestätigung übergeleistete Zahlungen 
   

 Grundstücksanschlussgebühren   
 Kanalanschluss gemäß Satzung BGS - EWS  
 Wasseranschluss gemäß Satzung BGS - W AS  
 Auskunft aus den Bauakten   
 schriftliche Auskünfte und Recherchen aus Bauakten 

 
für jede angefangene halbe 
Stunde Zeitaufwand 16,00  

 

 Auszüge aus Bestandsplänen DIN A 4 /Seite     
 Auszüge aus Bestandsplänen DIN A 3 / Seite     
 Ausdruck aus dem A LB / Lageplan 1:1000 zur 

Bauvorlage 
 36   
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Finanzverwaltung    
 Anmahnung rückständiger öffentlich-rechtlicher Beträge     
  

 
Schuld bis   2.500  

 

   
 10   
 25,00   
  

 

 
Standesamt Beglaubigte Abschriften aus dem als Heiratseintrag 

fortgeführten Familienbuch 
   

 K irchenaustritt (einschl. Bescheinigung auf Antrag)    
 Ehe-, Geburts-, Sterbeurkunden (auch mehrsprachig)     
 Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses    
 Anmeldung zur Eheschließung nach deutschem Recht    
 Erhöhungsbetrag je ausländischen Partner bei 

Anmeldung einer Eheschließung wie auch bei 
Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses 

   

 Eheschließung vor einem anderen, als dem für die 
Anmeldung der Eheschließung zuständigen Standesamt 
(Ermächtigung) 

   

 Nachträgliche Beurkundung einer im Ausland oder bei 
einer ausländischen Vertretung im Inland geschlossenen 
Ehe/Lebenspartnerschaft 

   

 Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, 
Einwilligung oder Zustimmung zur Namensführung 
aufgrund familienrechtlicher Vorschriften 

   

 Kosten Eheschließung durch Standesbeamten   
 Eheschließung Montag bis Freitag innerhalb der 

Öffnungszeiten 
gebührenfrei  

 Eheschließung Samstag, außerhalb der Öffnungszeiten   
 Stammbuch der Familie je nach Ausführung    
    
 Erteilung einer Auskunft aus dem Personenstandsbuch 

bzw. Register (pro Anfrage) 
   

 
Sonstiges Auslagen für Sektempfang im Rahmen einer Trauung    

 Nutzungsgebühren für den Schlosskellers  
Kaution) 

 

 Nutzung Schlossfoyer im Rahmen einer Trauung bis 
max. 3h 

 25,0   

 
Feierlichkeiten Kaution) 
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Anlage 1a zur V erwaltungskostensatzung vom 17. Mai 2017 
 

Anordnung nach § 45 Abs. 6 Straßenverkehrsordnung über Maßnahmen der Unternehmer an A rbeitsstellen  
(Rahmen: 10,20 )  
 

 1 Tag 3 Tage 1 Woche 2 Woche 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 9 Monate 

K leinere Maßnahmen innerorts 
(Fahrbahn) 
Regelplan BI/1, BI/3, BI/4, BI/7, 
BIV/1 

         

Größere Maßnahmen (Fahrbahn)  
Regelplan BI/2, BI/5, BI/6, BI/8, 
BI/9, BI/10, BI/11, BI/12, BI/13, 
BI/14, BI/16, BIV/2, BIV/3 

         

K leiner Maßahmen außerorts 
(Fahrbahn) 
Regelplan CI/1, CI/2, CII/3 

         

Größere Maßnahmen außerorts 
(Fahrbahn) 
CI/4, CI/5, CI/6, CI/7, CI/8, CI/9 

         

K leinere Maßnahmen  
(Geh- u. Radweg) 
Regelplan BII/1, BII/2,BII/3, BII/4, 
BII/5 

         

Größere Maßnahmen 
(Geh- u. Radweg) 
Regelplan BII/6, BII/7, BII/8, BII/9 

         

 
 
 1 Tag 3 Tage 1 Woche 2 Woche 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 9 Monate 

Vollsperrung innerorts mit 
innerörtlicher Umleitung 
Regelplan BI/17 

         

Vollsperrung innerorts mit 
überörtlicher Umleitung und 
Vollsperrung außerorts 

     80,00 e    

Neuerteilung von Abgelaufenen 
Anordnung (Verlängerung)          

 Gebühr bei halbseitiger Sper rung mit L ichtzeichenanlage außerorts und innerorts. 
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Abfallwirtschaft
Restmüll: Montag, 26. Juni 2017
Biotonne: Montag, 19. Juni 2017  
Papiertonne: Montag, 26. Juni 2017
Gelber Sack: Freitag, 16. Juni 2017
Donnerstag, 13. Juli 2017

Wertstoffhof (im Bauhof):
Sommerzeit:
Mi. 16.30 – 19.00 Uhr
Sa. 09.00 – 13.00 Uhr
Kompostierplatz Viereth, im Maintal (Tel. 09503/7651)

„Fair, fairer, Landkreis Bamberg!“
Kreisausschuss ebnet einstimmig den Weg 
zu einem „Fairtrade-Landkreis“.
In der letzten Kreisausschusssitzung ebneten die Mitglieder 
einstimmig den Weg zu einem „Fairtrade-Landkreis“ und beauf-
tragten die Verwaltung, die erforderlichen Voraussetzungen 
abzufragen sowie die weiteren Schritte vorzubereiten. Landrat 
Johann Kalb hatte im Vorfeld als Mitglied des Lenkungsgremi-
ums „Regionalkampagne Original Regional“ der Europäischen 
Metropolregion (EMN) angeregt, dass die Grundidee des Fai-
ren Handels beim Landkreis Bamberg verankert und die Aus-
zeichnung als „Fairtrade-Kommune“ als Ziel gesetzt werden 
sollte. „Derzeit gibt es noch keine „Fairtrade-Kommune“ im 
Landkreis Bamberg. Der Landkreis kann und sollte hier die Vor-
reiterrolle übernehmen“, so Landrat Kalb.

Was ist fairer Handel?
Doch was ist fairer Handel? Fairer Handel beruht auf Dialog, 
gegenseitigen Respekt und einer transparenten Handels-
beziehung. Der Faire Handel unterstützt Erzeugerinnen und 
Erzeuger in den Entwicklungsländern und ermöglicht ihnen 
eine menschenwürdige Existenz aus eigener Kraft. Fairtrade 
garantiert den Produzenten einen höheren Preis und ein festes 
Einkommen. Es wird darauf geachtet, dass Umwelt- und Sozial-
standards in der Produktion eingehalten werden.

Voraussetzungen zum Titel „Fairtrade-Landkreis“
Hinter dem Titel „Fairtrade-Landkreis“ steckt der Verein „Trans-
fair e. V.“. Dieser ist eine unabhängige Organisation aus kirch-
lichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die seit 2009 Kom-
munen für ihr Engagement im „Fairen Handel“ auszeichnet. 
Viele Kommunen haben sich in den letzten Jahren um den Titel 
„Fairtrade“ beworben und konnten auch die vorgegebenen Kri-
terien erfüllen.
„Für eine Auszeichnung als „Fairtrade-Landkreis“ ist die Erfül-
lung von fünf Kriterien Voraussetzung, die das Engagement für 
den fairen Handel in allen Ebenen einer Kommune widerspie-
gelt. Daher möchte ich die Gemeinden, Einzelhändler und auch 
die Bevölkerung aufrufen, den Landkreis hierbei zu unterstüt-
zen und aktiv mitzuwirken“, so Landrat Kalb. Im Detail bedeutet 
das, dass im Landkreis Bamberg, gemessen an der Einwoh-
nerzahl, in 25 lokalen Einzelhandelsgeschäften sowie 13 Gast-
ronomiebetrieben mindestens zwei Produkte aus fairem Handel 
angeboten werden müssen. Zudem müssen Produkte aus fai-
rem Handel in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen 
und Kirchen verwendet werden. Darüber hinaus werden Bil-
dungsaktivitäten zum Thema fairer Handel umgesetzt. Hierfür 
müssen sich eine Schule, ein Verein und eine Kirche an einer 
Bildungsaktivität, die oft im Rahmen weiterer Kampagnen von 
TransFair stattfindet, beteiligen. Auch muss seitens des Kreis-
tages eine Grundsatzentscheidung getroffen werden, dass der 
Landkreis Bamberg den Titel „Fairtrade-Landkreis“ anstrebt. 
Des Weiteren muss eine lokale Steuerungsgruppe gebildet 
werden, die auf dem Weg zum „Fairtrade-Landkreis“ die Aktivi-
täten vor Ort koordiniert. Diese Gruppe besteht aus mindestens 
drei Personen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und 
Wirtschaft. 

Um auch die Öffentlichkeit auf alle Aktivitäten aufmerksam 
zu machen, werden auch die örtlichen Medien „mit ins Boot 
geholt“. Beispielsweise findet Mitte September bundesweit die 
„Faire Woche“ mit zahlreichen Veranstaltungen in allen Fairt-
rade-Kommunen statt.
Erfüllt der Landkreis Bamberg die fünf Kriterien, kann er sich 
bei Fairtrade Deutschland um die Auszeichnung als „Fairtrade-
Landkreis“ bewerben. Nach einer positiven Prüfung der Bewer-
bung durch das Prüfungskomitee erhält die Kommune den Titel 
„Fairtrade-Landkreis“. Die Auszeichnung als „Fairtrade-Land-
kreis“ gilt für zwei Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit muss ein Ver-
längerungsantrag gestellt werden.

Landkreis sammelt auch im Sommer 
„gefährliche Abfälle“
Damit die Wartezeit zwischen der Frühjahrs- und Herbstsamm-
lung nicht zu lange wird, lässt die Abfallwirtschaft des Land-
kreises Bamberg auch im Sommer 2017 in den größeren Städ-
ten und Gemeinden an zwei Samstagen Sammelstellen für 
„gefährliche Abfälle“ einrichten. Folgende Termine sind vorge-
sehen und können von allen Landkreisbürgern genutzt werden:

Samstag, 1. Juli 2017
•	 Hallstadt	(Parkplatz	beim	Sportheim	des	SV	Hallstadt):	8:30	

– 10:00 Uhr
•	 Breitengüßbach	 (Parkplatz	 am	 Tennisheim,	 Schulstraße):	

10:15 – 11:45 Uhr
•	 Scheßlitz	(Parkplatz	am	alten	Bahnhof):	12:15	–	13:45	Uhr
•	 Memmelsdorf	 (gemeindlicher	 Bauhof,	 Bahnhofstraße):	

14:00 – 15:30 Uhr

Samstag, 8. Juli 2017
•	 Burgebrach	(Parkplatz	neben	der	Steigerwaldhalle):	8:30	–	

10:00 Uhr
•	 Stegaurach	 (gemeindlicher	 Bauhof,	 Hartlandener	 Straße):	

10:30 – 12:00 Uhr
•	 Hirschaid	(Leimhüll):	12:30	–	14:30	Uhr

Folgende Abfälle können abgegeben werden:
•	 Pflanzenschutz	 und	 Schädlingsbekämpfungsmittel,	 z.	 B.	

Herbizide, Fungizide, Insektizide, Ratten- u. Mäusegift
•	 Lösemittelhaltige	 Abfälle,	 z.	 B.	 Benzin,	 Lack,	 Nitrover-

dünner, Fleck- und Rostentferner, Pinselreiniger, Kleber, 
Bremsflüssigkeit, Spiritus, usw.

•	 Energiesparlampen
•	 Holzschutzmittel
•	 Batterien	 aller	 Art,	 z.	 B.	 Autobatterien,	 Akkus,	 Knopfzellen	

(enthalten teilweise noch Schwermetalle wie Cadmium und 
Quecksilber)

•	 Chemikalien,	 z.	B.	Säuren,	 Laugen,	Salze,	Beizen,	Chemi-
kalien aus dem Hobbybereich (Fotochemie, Chemielabor-
kästen, usw.)

•	 Haushaltsreiniger	 und	 Wasch-	 bzw.	 Pflegemittel,	 z.	 B.	
Abfluss- u. WC-Reiniger, Silbertauchbäder, Desinfektions-
mittel, Reinigungsmittel mit Gefahrensymbol, Autopflegemit-
tel (Rostumwandler, Entfroster, usw.), nicht vollständig ent-
leerte Spraydosen

•	 Quecksilberhaltige	Abfälle,	z.	B.	alte	Thermometer,	queck-
silberhaltige Schalter

•	 Feuerlöscher
•	 Behälter,	Flaschen,	Tuben,	usw.,	mit	den	Gefahrstoffsymbo-

len „ätzend“, „gesundheitsschädlich“, „reizend“, „leichtent-
zündlich“, „giftig“ bzw. „sehr giftig“

Nicht angenommen werden:
•	 Altöl	und	Ölfilter	(Rücknahmepflicht	der	Verkaufsstellen	von	

Verbrennungsmotoren- bzw. Getriebeöl aufgrund der Altöl-
verordnung)

•	 Leuchtstoffröhren	(Wertstoffhof)
•	 Altreifen	(Reifenhandel,	privater	Entsorger)
•	 Asbestzementplatten
•	 Druckgasflaschen
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•	 Munition
•	 Sprengkörper
•	 Feuerwerkskörper
Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Fachbereichs Abfall-
wirtschaft unter Tel. 0951/85-706 bzw. 85-708 gerne zur Ver-
fügung.

Kostenlose Energieberatung
der Stadt und des Landkreises Bamberg
21.06. Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23, Zi.-Nr. 234
28.06. Rathaus der Stadt Bamberg, Maximiliansplatz 3, Zi.-Nr. 

220, Bibliothek
05.07. Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23, Zi.-Nr. 234
12.07. Rathaus der Stadt Bamberg, Maximiliansplatz 3, Zi.-Nr. 

220, Bibliothek
19.07. Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23, Zi.-Nr. 234
26.07. Rathaus der Stadt Bamberg, Maximiliansplatz 3, Zi.-Nr. 

220, Bibliothek
Jeweils von 12 bis 17.45 Uhr - Anmeldung erforderlich:
Landratsamt Bamberg (0951) 85 - 554
Stadt Bamberg (0951) 87 – 1724

Woher kommen in Zukunft 
die Ehrenamtlichen?
Seminar der CariThek hilft Vereinen 
bei der Nachwuchsgewinnung
Im Rahmen des Vereinsforums bietet das Bamberger Freiwil-
ligenzentrum CariThek eine Veranstaltung an unter dem Titel 
„Zwischen Freizeit und Verantwortung – Woher kommen in 
Zukunft die Ehrenamtlichen?“ Das Seminar will Vereinen und 
Organisationen helfen, neue Ideen der Mitgliederwerbung und 
-gewinnung zu entwickeln.
Bei der Werbung um Ehrenamtliche sehen sich Organisationen 
und Vereine zunehmend in Konkurrenz zu vielfachen Alternati-
ven, wie Menschen sich in Freizeit und Alltag betäti- gen kön-
nen. Dieser Wettbewerb führt zu Druck und in der Regel einer 
Mehr-des-Selben- Strategie in der Werbung um ehrenamtliche 
Mitarbeit. Ziel des Workshops ist es, dass sich Verantwortliche 
der eigenen Stärken und Ressourcen ihres Vereins bewusst 
werden und ebenso um die vermeintlichen Schwächen wissen, 
die den Nachwuchs am Eintritt in den Verein hindern. Diese 
Erkenntnisse sollen die Grundlage bilden, um auf neue kreative 
Ideen der Mitgliederwerbung und -gewinnung zu kommen.
Ziel des Seminars ist es, dass die Teilnehmer die Zielgruppe 
ihrer Werbung um ehrenamtlichen Nachwuchs kennen, und 
über Ansätze verfügen, diese Menschen gezielt anzusprechen. 
Sie nehmen ein Konzept mit konkreten Handlungsvorschlägen 
mit nach Hause, um ihren Verein für den Nachwuchs attraktiver 
zu gestalten.
Die Veranstaltung findet am Samstag, 8. Juli 2017, von 9:00 
bis 17:00 Uhr im Bürgerhaus Hallstadt (Mainstraße 2, 96103 
Hallstadt) statt. Referenten sind der Organisationsentwickler 
Michael Hübler und Rochus Münzel vom Caritasverband für die 
Erzdiözese Bamberg.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 beschränkt. Eine Anmeldung 
ist bis 30. Juni 2017 erforderlich beim Freiwilligenzentrum 
CariThek, Tel. 0951-8604 140, carithek@caritas- bamberg.de.

Einladung zum Sommerempfang
Zehn Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte haben die 
Möglichkeit, im Rahmen einer Verlosungsaktion eine Einladung 
zum Sommerempfang des Bayerischen Landtags auf Schloss 
Schleißheim zu erhalten. 

Der sommerliche Empfang des Bayerischen Landtags ist seit 
vielen Jahren bekannt und beliebt als Bayerns größter Ehren-
amtsempfang. Am 18. Juli 2017 begrüßt Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm rund 3000 Gäste. Auch dieses Jahr werden 
wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus allen gesell-
schaftlichen Bereichen dabei sein. Der Gewinn der Sommer-
verlosung beinhaltet die Einladung zum Sommerempfang 
sowie eine Übernachtung mit Begleitperson.
Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte können 
sich ab sofort unter dem Stichwort „Sommerverlosung“ formlos 
per E-Mail ehrenamtskarte@stmas.bayern.de bewerben. Anzu-
geben sind Anschrift und Telefonnummer. Die Teilnahmefrist 
endet am 22. Juni 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Weitere Informationen zur Verlosung und zur Bayerischen 
Ehrenamtskarte: http://www.ehrenamtskarte.bayern.de

Ehrenamtliche gesucht!
Vorschläge zur Ehrung von Ehrenamtlichen können ab sofort 
am Landratsamt eingereicht werden.
Ehrenamtliche sollen für ihr 20- bzw. 10-jähriges Engagement 
in den Bereichen Kultur, Sport, Soziales und Gesellschaftspo-
litik zum Wohle des Landkreises ausgezeichnet werden – das 
hat der Kultur- und Sportausschuss des Landkreises Bamberg 
2003 beschlossen. Außerdem wurde ein Sonderpreis in Form 
eines Geldpreises für Vereine mit hervorragender Jugendarbeit 
ins Leben gerufen.
Vor diesem Hintergrund nimmt das Landratsamt Bamberg ab 
sofort wieder Vorschläge für zu Ehrende entgegen.

Vorschlagsberechtigt sind neben Landrat, Bürgermeister und 
Mitglieder des Kreistages auch der BLSV, der Bayer. Sport-
schützenbund sowie der Bayer. Rad- und Kraftfahrerbund Soli-
darität. Im kulturellen und sozialen Bereich sind es die Vorsit-
zenden der Verbände, Vereine oder sonstigen gemeinnützigen 
Organisationen.
Die Vorschläge können bis 1. Juli 2017 beim Landratsamt Bam-
berg, Fachbereich Kultur und Sport, eingereicht werden. Ent-
sprechende Formulare können im Internet unter https://www.
landkreis-bamberg.de/Formulare-und-Broschüren, in der Rub-
rik „Kultur und Sport“, abgerufen werden.
Für weitere Informationen steht Martina Alt (Tel. 0951/85-622) 
gerne zur Verfügung.

Caritas-Jugendhilfe
Geben Sie einem Kind 
ein vorübergehendes Zuhause!
Die Caritas-Jugendhilfe sucht Familien und Paare für Bereit-
schaftspflege. Bereitschaftspflege ist eine vorläufige Versor-
gung und Betreuung von Säuglingen, Kindern und Jugend-
lichen im eigenen Haushalt. Sie wird dann benötigt, wenn ein 
Kind vom Jugendamt in Obhut genommen wird, weil in seinem 
bisherigen Umfeld das Wohl des Kindes gefährdet ist. Die 
Betreuung in der Bereitschaftspflege erstreckt sich über ein-
zelne Tage, Wochen oder auch Monate bis der weitere Verbleib 
des Kindes geklärt ist. Für den Betreuungs- und Sachaufwand 
erhalten Sie ein entsprechendes Pflegegeld vom Jugendamt. 
Sie werden von uns auf diese verantwortungsvolle Aufgabe 
vorbereitet, eingearbeitet und fachlich begleitet. Wenn Sie 
diese Aufgabe anspricht, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Caritas-Jugendhilfe Kirchplatz 1, 96175 Pettstadt
Telefon 09502 / 9246-0
Email: info.jh@caritas-bamberg.de
Homepage: www.caritas-jugendhilfe.de
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Kreismusikschule Bamberg
Komm ins Musikhaus
Offene Unterrichtsstunden 
in der Musikalischen Früherziehung
In der Woche vom 26. bis 30. Juni 2017 veranstaltet die Kreis-
musikschule Bamberg an vielen Orten im Landkreis offene 
Unterrichtsstunden. Kinder ab vier Jahren sind eingeladen, den 
Unterricht vor Ort, gerne auch zusammen mit ihren Eltern, ein-
mal hautnah mitzuerleben.
Die genauen Termine an den verschiedenen Orten gibt’s im 
Internet unter www.kreismusikschule-bamberg.de. Eine Anmel-
dung für den Besuch dieser Schnupperstunden ist nicht erfor-
derlich.
Neue Kurse im „Musikhaus“ (musikalische Früherziehung für 
Kinder ca. 4 Jahren) und in der „Musikwerkstatt“ (mehrstimmi-
ges Musizieren mit Orff-Instrumenten und Stabspielen (Xylo-
phon, etc.) für Kinder im Grundschulalter) starten mit Beginn 
des neuen Schuljahres im September 2017. Anmeldungen 
hierfür sind noch bis Mitte Juli 2017 möglich. Bereits ab einer 
Anzahl von fünf Kindern kann ein Kurs auch in Ihrem Ort z. B. 
direkt im Kindergarten starten!
Auch für Blockflöte und Kinderchor werden noch Anmeldungen 
entgegen-genommen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.kreismusik-
schule-bamberg.de oder im Sekretariat der Kreismusikschule 
im Landratsamt, Ludwigstr. 23, Bamberg, Tel.: 0951/85-165.

Bürgerenergiepreis Oberfranken 2017
Mein Impuls. Unsere Zukunft!
10.000 Euro für die Energiezukunft: Bewerben Sie sich jetzt!
Die Bayernwerk AG ruft mit Unterstützung der Regierung von 
Oberfranken zum vierten Mal zum Bürgerenergiepreis Ober-
franken auf. Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeich-
nung geht an Privatpersonen, Vereine, Schulen und andere 
nicht gewerbliche Gruppierungen, die mit ihren Ideen und 
Projekten einen Impuls für die Energiezukunft setzen. Geför-
dert werden pfiffige und außergewöhnliche Ideen und Maß-
nahmen, die einen Energiebezug haben und sich mit den The-
men Energieeffizienz oder Ökologie befassen.
Eine ausführliche Beschreibung, den Bewerbungsbogen und 
Videos der Vorjahressieger finden Sie im Internet unter www.
bayernwerk.de/buergerenergiepreis.
Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie allen, mit wel-
chen Ideen und Projekten Sie die Energiezukunft vorantreiben. 
Der vollständig ausgefüllte Bewerbungsbogen kann zusammen 
mit Fotos und ergänzenden Unterlagen (max. 10 DIN A 4-Seiten) 
bis zum 26. Juli 2017 bei der Bayernwerk AG, Maria Meier, Luit-
poldplatz 5, 95444 Bayreuth, eingereicht werden.
Die Auswahl der finalen Gewinner und die Aufteilung des Preis-
geldes erfolgen durch eine Fachjury. Die eingereichten Vor-
schläge werden danach bewertet, ob es gelingt, einen Impuls 
für die Energiezukunft zu setzen und eine Vorbildfunktion für 
andere einzunehmen.
Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren können Sie sich an 
Annette Seidel, Bayernwerk AG, Telefon 09 21-2 85-20 82, 
buergerenergiepreis@bayernwerk.de, wenden.

Bayerisches Rotes Kreuz
Jugendrotkreuz
Spendenaufruf
Zum dritten Mal wird die Idee durch den Verkauf von gespen-
deten Büchern, Geld für die ehrenamtliche Arbeit des Jugend-
rotkreuzes	zu	akquirieren	umgesetzt.

Das Jugendrotkreuz selbst ist eine der fünf rein ehrenamtlich 
geführten Gemeinschaften des Roten Kreuzes und strebt kei-
nerlei wirtschaftliche Handlungen an. Im Vordergrund der 
Arbeit des Jugendrotkreuzes steht ein Erziehungsauftrag 
junger Menschen, die im Jugendrotkreuz eine Lernplattform 
haben, um zu selbstbestimmten, sozialkompetenten und ver-
antwortungsbewussten Menschen heranzuwachsen. Natürlich 
erfolgt die Arbeit hier nach den Grundsätzen des Roten Kreu-
zes und stützt sich auf das ehrenamtliche Engagement der Mit-
glieder.
Mit dem nun bevorstehenden Bücherflohmarkt wird versucht, 
finanzielle Mittel für die vor Ort angebotenen jugendpflegeri-
schen Maßnahmen und der kostenlosen Ausbildung im Bereich 
der	Ersten	Hilfe	für	junge	Menschen	zu	akquirieren.	Der	Gewinn	
aus dem Verkauf der Bücher wird in das benötigte Schulungs-
material und an die einzelnen Gruppen in der Stadt und dem 
Landkreis Bamberg gehen, sodass die von den Ehrenamtli-
chen gestaltete Arbeit gefördert werden kann und die Ausbil-
dung der Kinder und Jugendlichen auf einem hohen Niveau 
erfolgen kann.
Wer selbst noch etwas zum Flohmarkt beitragen will, kann 
seine Bücher in der BRK-Rettungszentrale, Paradiesweg 1 in 
Bamberg abgeben: Montag bis Donnerstag von 7.30 -15.30 
Uhr, am Freitag von 7.30 – 11.30 Uhr.
Der Bücherverkauf findet am 23. Juli 2017 statt. Die Bücher 
werden zu einem Kilopreis von 2,50 Euro in der BRK-Rettungs-
zentrale, Paradiesweg 1 in Bamberg von 9 bis 14 Uhr verkauft. 
Der gesamte Erlös kommt der verbandlichen Jugendarbeit des 
Roten Kreuzes zu Gute.
Auskunft und Informationen erhalten Sie unter 09 51/98 1 89-0.

Andreas Schwarz, MdB, 
wirbt für Ausbildungs-Ass
Unternehmen und Initiativen, Institutionen und Schulen kön-
nen sich ab sofort wieder um die Auszeichnung „Ausbildungs-
Ass“ bewerben. „Mit dem Preis, den die Wirtschaftsjunioren 
Deutschland gemeinsam mit den Junioren des Handwerks 
und der Inter Versicherungsgruppe vergeben, wird das beson-
dere Engagement in der Ausbildung ausgezeichnet“, weist 
der Bamberg-Forchheimer Bundestagsabgeordnete Andreas 
Schwarz hin.
„Unser Ziel ist, dass jeder Jugendliche in unserem Land eine 
Chance auf eine gute Ausbildung bekommt“, betont Schwarz. 
„Dazu ist es wichtig, dass es engagierte Unternehmen und 
Initiativen gibt, die sich mit Leidenschaft und Herzblut dafür 
einsetzen. Das Ausbildungs-Ass ist eine gute Möglichkeit, 
diese Engagement zu würdigen und vorbildliche Unternehmen 
bekannt zu machen.“
Bereits zum 21. Mal wird die Auszeichnung vergeben und ist 
mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 15.000 Euro dotiert. 
Bewerben können sich Unternehmen und Handwerksbetriebe, 
die sich in hohem Maße für die Ausbildung einsetzen, sowie 
Schulen, Initiativen und Institutionen in Deutschland, die an 
außer-, überbetrieblichen oder schulischen Initiativen mitwir-
ken.
Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr die Bundesmi-
nisterin für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries. Das Ausbil-
dungs-Ass wird am 23.Oktober im Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie verliehen.
„Ich bin sicher, dass es in der Region Bamberg und Forch-
heim spannende Unternehmen und Initiativen gibt, die den Titel 
„Ausbildungs-Ass“ verdienen“, so Andreas Schwarz. „Ich kann 
deshalb nur dazu ermutigen, die Chance zu nutzen und sich 
um diese Auszeichnung zu bewerben.“
Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 2017 möglich. Weitere 
Informationen gibt es unter www.ausbildungsass.de.
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Samstag, 17.06.
Tru 12.00 Uhr Trauung des Brautpaares Kristina Winkler, 

geb. Ziegler und Oliver Winkler, Bisch-
berg/Trunstadt

Tütsch 14.00 Uhr Trauung des Brautpaares Marina Joa und 
Dominik Hofmann, Tütschengereuth

Vie 17.00 Uhr!! Vorabendmesse (Lekt.: Bernd Zweier)
   mit Gebetsanliegen
   - für +Georg Wachter, Hauptstraße
   - für +Katharina Strauß
   - für +Erhard Sauer, best. v. Bruder Anton 

aus USA
   + für +Günter Auer u. Angeh. Auer u. 

Sauer
Roß 17.30 Uhr Eucharistiefeier
   mit Gebetsanliegen
   - für +Josef Raab und Tilo Graser
   - für +Josef Schmid
   - für +Paul Rottmann
   - für +Rosalie und Georg Schmitt
   anschl. Fronleichnamsprozession
Trosd 18.30 Uhr Vorabendmesse
Bischb 18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 18.06., 11. SONNTAG IM JAHRESKREIS
    FRONLEICHNAMSPROZESSION in 

TRUNSTADT
Tru 08.30 Uhr Eucharistiefeier
   mit Gebetsanliegen
   - für +Kunigunda Förtsch (zum Jahrtag), 

Georg Förtsch und Angeh.
   - für Verst. d. Fam. Höppel und Steiger-

wald und Angeh.
   anschl. Fronleichnamsprozession
    Kirche – Kirchberg - Hauptstraße - Sand-

straße - Hauptstraße - Alte Mainstraße 
- Wiesenweg - Alte Mainstraße - Haupt-
straße –  Kirchberg

  Altäre: Sandstraße
   Flutkapelle
    Hauptstraße
  Kirchbergkreuz
   Bitte schmücken Sie Ihre Häuser – Danke!
Weip 08.30 Uhr  Eucharistiefeier
Tütsch  09.00 Uhr  Eucharistiefeier mit anschl. Fronleich-

namsprozession
Bischb 10.00 Uhr  Pfarrgottesdienst
Bischb 18.00 Uhr „Paare-Wortgottesdienst“

Dienstag, 20.06.
Stück  18.30 Uhr Eucharistiefeier
  Gebetsanliegen f. verst. der Familie Hor-

nung

Donnerstag, 22.06.
Tru  09.00 Uhr Eucharistiefeier
Tru  14.00 Uhr Seniorennachmittag des Seniorenkreises
   Trunstadt - Stückbrunn - Roßstadt im 

Pfarrheim Trunstadt

Freitag, 23.06., HEILIGSTES HERZ JESU
Vie  18.30 Uhr Eucharistiefeier
   mit Gebetsanliegen
   - für verst. Elt. Albert, Theodor Reul u. 

Angeh., Mühlleite
   - für +Gerhard Pfeiffer u. verst. Angeh., 

Weiherer Str.

Samstag, 24.06., GEBURT des HL. JOHANNES des TÄUFERS
   ALTPAPIERSAMMLUNG in TRUNSTADT
Tru   17.30 Uhr  Vorabendmesse für die 

Pfarrgemeinde
   mit Gebetsanliegen
   - für +Johannes Schmitt und verst. Angeh.
   - für +Bernhard Trunk (zum Jahrtag)
   - für +Anna Meusser (zum Jahrtag)
   - für +Michael Wohlpart, Eltern und 

Schwiegereltern
   - für +Irmgart Fleischmann, Eltern Schmitt 

und Fleischmann
   - für +Georg Kröner (zum Jahrtag) und 

Angeh., Sandstraße 14
   - für +Norbert Weisenseel (zum Jahrtag)
Tütsch  17.30 Uhr Vorabendmesse
Weip  18.30 Uhr Vorabendmesse
Bischb  18.30 Uhr Vorabendmesse mit den Firmlingen

Sonntag, 25.06., 12. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Roß  08.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Trosd  08.30 Uhr Eucharistiefeier
Vie  10.00 Uhr Eucharistiefeier am Sportplatz anl. 90 jähr. 

Jubiläum 1.FC Viereth
   mit Gebetsanliegen
   - für Leb. u. Verst. Mitglieder des 1.FC 

Viereth
Bischb  10.00 Uhr Pfarrgottesdienst
Trosd  14.00 Uhr Herz-Jesu-Prozession

Dienstag, 27.06.
Weih 18.30 Uhr Eucharistiefeier
   mit Gebetsanliegen
   - für +Stephan Schmitt (1. Jahrtag)

Mittwoch, 28.06.
Vie  10.30 Uhr Seniorenausflug ins Altmühltal und Kloster 

Weltenburg
    (mit Schifffahrt) – Abfahrt Bushaltestelle 

Ortsmitte

Donnerstag,  29.06., HL. PETRUS und PAULUS Apostelfürsten
Tru  09.00 Uhr Eucharistiefeier

Freitag, 30.06.
Vie  18.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 01.07.
Vie   Altpapiersammlung durch die FFW Viereth
Vie  14.00 Uhr  Taufe der Kinder Luise Frieda Köppe, 

Stückbrunn, Anna Marie Schütz, Mede-
bach/Sauerland und Paul Johannes 
Tuschmann, Fürth

   - Kollekte für die Aufgaben des Papstes 
(Peterspfennig)-

Vie  17.30 Uhr Vorabendmesse für die Pfargemeinde 
(Lekt.: Alexandra Reus)

   mit Gebetsanliegen
   - für + Barbara (Betty) Knaus (1. Jahrtag), 

Weiherer Str.
   - für +Georg Rebhan, Elt. Schug und Bru-

der Alfons
Trosd  18.30 Uhr Vorabendmesse
Bischb  18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 02.07., 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
   - Kollekte für die Aufgaben des Papstes 

(Peterspfennig) -
Weip  08.30 Uhr Eucharistiefeier



Viereth-Trunstadt - 11 - Nr. 12/17

Roß  08.30 Uhr Eucharistiefeier
   mit Gebetsanliegen
   - für +Eva und Andreas Bühl
   - für +Johann Hader
   KIRCHWEIH in TRUNSTADT
Tru  09.15 Uhr Kirchenparade
  09.30 Uhr Festgottesdienst für die Pfarrgemeinde
   mit Gebetsanliegen
   - für +Hans Kaiser und Albert Schneider
   - für +Karl Rebhan und verst. Angeh.
   - für +Dora Schmitt (zum Jahrtag) u. Lud-

wig Schmitt und Verst. d. Fam. Kneuer
   - für +Josef, Franziska, Werner und Herta 

Jäger und Angeh.
   - II. Seelenamt für +Martha Rebhan
Tütsch 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Bischb 10.00 Uhr Familiengottesdienst

In Gottes Ewigkeit wurde aufgenommen:
Vie Alfons Spindler, Gumbertstraße

Tauftermine 2017 um 14.00 Uhr
Trunstadt   15.07.2017
Viereth   19.08.2017
Trunstadt   30.09.2017

Sonderkonten für Spenden:
Vie
VR Bank Bamberg eG
IBAN: DE31 7706 0100 0007 8030 60 / BIC: GENODEF1BA2
Tru
Sparkasse Bamberg:
IBAN: DE57 7705 0000 0810 3601 31 / BIC: BYLADEM1SKB
VR Bank Bamberg:
IBAN: DE03 7706 0100 0008 1031 00 / BIC: GENODEF1BA2
Allen Spendern ein herzliches Vergelt´s Gott
Pfarrbüro Viereth: Tel.: 09503/250

Bürozeiten in Viereth:
Mo.: ...........................................................09.00 Uhr - 11.30 Uhr
Mi.: ............................................................09.00 Uhr - 11.30 Uhr
Do.: ...........................................................15.30 Uhr - 18.00 Uhr
Fr.: ............................................................09.00 Uhr - 11.30 Uhr
Gemeindereferentin Ruth Wichert: Tel. Nr. 09503/500 1391
Pfarrbüro Trunstadt: Tel.: 09503/251

Bürozeiten in Trunstadt:
Di.: ............................................................09.30 Uhr - 11.30 Uhr
Mi.: ............................................................14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Do.: ...........................................................09.30 Uhr - 11.30 Uhr
Fr.: ............................................................09.30 Uhr - 11.30 Uhr
Gottesdienstordnung auch auf der Homepage unter www.pfar-
rei-trunstadt.de einsehbar!
Pfarramt Bischberg: Tel. Nr.: 0951/6 13 31

Seniorenkreis Trunstadt – Stückbrunn – Roß-
stadt
Herzliche Einladung
Der nächste Seniorennachmittag ist am Donnerstag, 22. Juni 
2017, 14.00 Uhr. Die Seniorinnen und Senioren aus Trunstadt, 
Stückbrunn und Roßstadt sind zu diesem gemeinsamen Nach-
mittag im Pfarrheim Trunstadt wieder herzlich eingeladen.
Herr Baumann wird uns an diesem Nachmittag mit schönen Bil-
dern von unserem Dorfgeschehen und den Festtagen im Jahr 
1988 (1200 Jahre Trunstadt und 750 Jahre Pfarrei Trunstadt) 
erfreuen.
Genießen Sie ein paar gemütliche Stunden bei Kaffee, Kuchen 
und Abendessen.
Wichtiger Hinweis für alle, die gerne dabei wären, jedoch selbst 
nicht hinkommen können:

Es gibt einen Fahrdienst. Bitte wenden Sie sich an das Senio-
renbüro Trunstadt, Tel.: (09503) 500 934
Das Team des Seniorenkreises und
Ihr Pfarrer Norbert Bergmann

Altpapiersammlung
in Trunstadt und Stückbrunn
Am Samstag, 24. Juni 2017, findet wieder eine Altpapier-
sammlung in Trunstadt und Stückbrunn statt. Die Durchfüh-
rung der Sammlung übernehmen unsere Jungmusikanten der 
Blaskapelle Trunstadt.
Der Erlös kommt zum Teil dem Kindergarten St. Christophorus 
Trunstadt und den Jungmusikanten der Blaskapelle zugute.
Wie gewohnt, wird ca. alle 8-9 Wochen eine Altpapier-samm-
lung stattfinden; die nächste ist somit wieder voraussichtlich 
am Samstag, 26.08.2017.
Bitte stellen Sie das Abholgut gebündelt bereit.
Es wird ab 09.00 Uhr abgeholt; eine Sortierung nach Papier 
und Karton ist nicht erforderlich.
Hinweis: Für Selbstanlieferer stehen die Container bereits ab 
Donnerstag, 22.06.2017, in der Neuen Mainstraße (neben Auto 
Hartmann) bereit!
Kath. Kirchenstiftung Trunstadt

Medizinischer Notfalldienst
Unfall / Lebensbedrohende Erkrankung
Rettungsdienst Notruf: 112

Erkrankungen
deretwegen ich zu meinem Hausarzt ginge, wenn dieser in sei-
ner Praxis wäre

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst:
Mittwoch 13.00 Uhr – Donnerstag 8.00 Uhr
Freitag 18.00 Uhr – Montag 8.00 Uhr
Tel. 116 117

Kinderärztlicher Notdienst:
Welche(r) Kinderarzt/ärztin Notdienst hat, erfahren Sie über den 
Anrufbeantworter Ihres Kinderarztes oder über die Rufnummer 
116117

Ortsvereine und Pfarrei St. Jakobus 
VIERETH / WEIHER
Voranzeige:
Sammlung von Altpapier/Pappe:
Samstag, 1. Juli 2017
VEREHRTE BÜRGERINNEN UND BÜRGER,
wir bitten Sie wieder herzlich um Unterstützung für die kom-
mende Sammlung.
Diesmal ist unsere FFW Viereth der zuständige Organisa-
tor.
Wem eine Anlieferung (Gelände Wertstoffhof Viereth) nicht 
möglich ist.
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Neuerung:
Bereits am Mittwoch zuvor (28. Juni) steht ein Sammelcontainer 
zur Verfügung, die beiden weiteren werden dann spätestens 
am Freitag von der Firma Interseroh (Bamberg) aufgestellt.
Bei Abholung:
bitte bis spätestens am Vortag tel. anmelden, dies gilt nur für 
priv. Haushalte (= Anmeldung Tel. 1770 A. Dremel)
Die letzte Sammlung Anfang Mai erbrachte mit 8,85 t einen 
Erlös von knapp 400.-€.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Für die Ortsvereine Viereth / Weiher
Harry Landvogt / Reserv.
Papierorganisation: H. Wahner / A. Dremel

Kirchweihprogramm 
SpVgg Trunstadt 2017

Freitag, 30.06.:

21.00 Uhr: 
Kerwa – Opening in der Keller-Bar 
(Kegelbahn)

Sonntag, 02.07.:
17.00 Uhr:
Fussballspiel der ersten Mannschaft
SpVgg Trunstadt – ASV Sassanfahrt
mit Grillspezialitäten und Pizza

Montag, 03.07.:
18.30 Uhr: Kirchweihausklang mit den 

„Trunstadter Musikanten“
  Im Sportheim Garten (oder Saal bei Regen).
  Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Auf Ihr Kommen und eine schöne Kerwa, 
freut sich die SpVgg Trunstadt.

RK Trunstadt
Terminhinweise für Juni/Juli 2017
17.06. - 15.00 Uhr RAG – Schießen im Schützenhaus „Diana“ 

in Priesendorf  
18.06. - 08.15 Uhr Vereinslokal
 Fahnenabordnung
08.30 Uhr Gottesdienst mit anschl. Fronleichnams-

prozession
24.06.- 17.00 Uhr Restliche Vorbereitungen für das Johanni-

feuer
19.00 Uhr Johannifeuer am Sportplatz der SpVgg 

Trunstadt (siehe auch sep. Einladung!)
01.07. - 17.15 Uhr Ortseingang (Autohaus Hartmann)
17.30 Uhr Einholen und Aufstellen des Kirchweih-

baumes in der Ortsmitte
02.07. - 09.00 Uhr Vereinslokal - Fahnenabordnung
09.15 Uhr Kirchweihgottesdienst mit anschl. Kir-

chenparade
Änderungen und kurzfristige Terminverschiebungen entnehmt 
bitte dem Aushang am Vereinslokal.
Die Vorstandschaft.

Trunstadter Johannifeuer
Hiermit laden wir alle Bürgerinnen und Bürger unserer 
Gemeinde zu unserem traditionellen Johannifeuer recht herz-
lich ein.
Termin: Samstag, den 24. Juni 2017  
Ort: Am Sportplatz der SpVgg Trunstadt
Beginn: 19.00 Uhr – Johnnifeuer ca. 21.00 Uhr
Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.
Auf Ihr Kommen freut sich die
RK Trunstadt

Materialanlieferungen sind nicht mehr erlaubt!!!
Aus umwelttechnischen Gründen und auf Grund der Auflagen 
und der Hinweise des Landratsamtes bitte kein Material mehr 
anliefern!!!
Bei wild abgelagerten Materialien wird der Verursacher zur 
Anzeige gebracht.
Wir bitten um Kenntnisnahme!
Die Vorstandschaft der RK Trunstadt

VdK-Ortsverband Trunstadt
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner. Unser diesjähriger Aus-
flug findet am Mittwoch, 23.August, statt. Wir fahren nach Ham-
melburg und Bad Kissingen.
Fahrpreis für Mitglieder 10,00 Euro, für Nichtmitglieder 15,00 
Euro. Nähere Informationen im nächsten Mitteilungsblatt.
Anmeldungen ab sofort bei Anton Müllich, Tel. 7406 oder Max 
Döll, Tel. 7871.
Die Vorstandschaft

Johannisfeuer in Weiher
Herzliche Einladung an alle Mitbürger!
Am Samstag, den 17.06.2017 findet wieder unser Johannis-
feuer, am Spielplatz in Weiher statt.
Der Ausschank beginnt um 18.00 Uhr.
Mit Zeltbetrieb!
Für Speis und Trank ist bestens gesorgt!
Mit Bier, alkoholfreien Getränken, Bratwürsten, Steaks, Bauch, 
Kaffee und Kuchen.
Bei sehr schlechtem Wetter, fällt das Johannisfeuer aus und 
wird verschoben.
Sicherheitsvorschriften: Es wird darum gebeten, alle nötigen 
Abstände zu beachten! „Private“ Feuer der Kinder sind uner-
wünscht!
Auf Euer Kommen freut sich die FFW-Weiher
Die Vorstandschaft
gez. Thomas Seuling
Schriftführer

Hinweis zum Johannisfeuer 2017 
in Viereth:
Dieses Jahr findet einmalig das traditionelle Johannisfeuer am 
oberen Sportplatz neben dem Verbindungsweg Richtung Staf-
felbach statt.

Holzanlieferung:
Die Anlieferung sollte kurz vor dem Johannisfeuer (ab Mittwoch 
den 21.06. und am Donnerstag den 22.06.2017) am gekenn-
zeichneten Ort erfolgen.
Zu beachten sind die Auflagen des Landratsamtes, dass nur 
unbehandeltes Holz verbrannt werden darf.
Gez. Stefan Schilling
Verwaltungsvorstand 1.FC Viereth
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Männergesangverein „Lyra“ Viereth e. V.
Mitgliederversammlung
Hiermit ergeht nochmals herzliche Einladung an alle Vereins-
mitglieder zur Mitgliederversammlung des Männergesang-
vereins „Lyra“ Viereth e. V.
am Sonntag, 18.06.2017 um 17:00 Uhr
in der Gaststätte Kundmüller Weiher

Tagesordnung:
1. Jahresbericht des Vorsitzenden
2. Bericht Chorleiterin/nen
3. Bericht Kassenführer
4. Bericht Kassenprüfer mit Entlastung des Vorstandes
5. Vorstellung des Jahresprogramms 2017
6. Sonstiges, Wünsche und Anträge
Gez.:
Georg Then, 1. Vorsitzender

Fränkische Blaskapelle Trunstadt
Musik-Kids 2017
Herzlich begrüßen wollen wir alle interessierten Kinder und 
Jugendliche zu folgenden Freitagsterminen:
1. Veranstaltung: 16.06.2017 von 16:00 Uhr - 17:30 Uhr (Trun-
stadter Schloss)
u. a. Kennenlernspiele und aktives Zuhören.
2. Veranstaltung: 23.06.2017 von 16:00 Uhr - 17:30 Uhr (Trun-
stadter Schloss)
u. a. Bau einer eigenen Trommel.
3. Veranstaltung: 30.06.2017 von 16:00 Uhr - 17:30 Uhr (Trun-
stadter Schloss)
u. a. Rhythmus-Lehre.
4. Veranstaltung: 07.07.2017 von 16:00 Uhr - 17:30 Uhr (Trun-
stadter Schloss)
u. a. Instrumentenkarussell.
5. Veranstaltung: 14.07.2017 von 16:00 Uhr - 17:30 Uhr (Trun-
stadter Schloss)
u. a. Wiederholung der Rhythmus-Lehre und weitere musikali-
sche Spiele.
6. Veranstaltung: 21.07.2017 von 16:00 Uhr - 17:30 Uhr (Trun-
stadter Schloss)
u. a. kleine Vorführung der Ergebnisse und Abschlussessen.
**Bei Verhinderung eines Termins ist das kein Problem!**
Gerne kann man auch an einem späteren Termin dazukom-
men.
Bringt eure Freunde einfach mit - Wir erforschen zusammen die 
Welt der Musik. Gerne informieren wir euch auch über anste-
hende Ausflüge.
Weitere Informationen findet man auf unserer neuen Homepage: 
http://www.trunstadter-musikanten.de/der-verein/musik-kids/
Zum Beginn des neuen Schuljahres wird das Programm wieder 
aufgenommen.
Euer Team von den Musik-Kids
Lisa Kunzmann, Fabienne Mixa und Michael Zirr

90 Jahre 1. FC 1927 Viereth e.v.
Festprogramm
Freitag 23.06.2017
Ab 18:00 Uhr Gaudispiel, Stammtische Viereth - 

Damenmannschaft
Ab 20:00 Uhr Abbrennen des Johannisfeuer am Sport-

gelände
Ab 21:00 Uhr Live Music mit der Rockband „The Young 

Ones“ inkl. Barbetrieb

Samstag 24.06.2017
15:00 Uhr 1. Pokalspiel: RSC Oberhaid – FC Bisch-

berg
16:00 Uhr 2. Pokalspiel: DJK Tütschengereuth - 

SpVgg Trunstadt
17:00 Uhr Spiel um Platz 3: Verlierer Spiel 1 - Verlie-

rer Spiel 2
18:00 Uhr Endspiel: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2
19:00 Uhr Einlagespiel: AH FC Viereth - AH FC 

Wacker Bamberg
20:30 Uhr Siegerehrung Blitzturnier
Ab 17:00 Uhr findet die alljährliche beliebte Fischkerwa 

statt, u.a. mit gegrillten Makrelen, sowie 
weiteren Fisch und Grillspezialitäten.

Ab 21:00Uhr Live Music im Zelt mit der Rockband „Dis-
Cover“ inkl. Barbetrieb

Sonntag 25.06.2017
Ab 10:00 Uhr Festgottesdienst am Sportplatz
ca.11:00 -
14:30 Uhr Modellflugschau durch AERO-Club 

Bamberg
 für Kinder steht eine Hüpfburg, Kinder-

schminken und eine Torwand bereit
15:00 Uhr Einlagespiel: 1.FC Viereth – FC Oberhaid
Ab 17:00 Uhr Festausklang mit Musikduo „We-Lan“
ab ca. 17:00 Uhr als besonderes Kulinarisches Highlight 
gibt es Pulled Pork aus dem Smoker.
An allen Tagen wird für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt.
Auf Ihr Kommen freut sich der 1.FC Viereth.
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Es ist schwer, einen geliebten Menschen
zu verlieren. Aber es tut gut, so viel
Anteilnahme zu erfahren.Danke

allen, die meinen lieben Mann, unseren Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa

Johann Schmitt
Altbürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde Viereth-Trunstadt

in seinem Leben ihre Zuneigung und Freundschaft schenkten, ihm Achtung und Wertschätzung entgegenbrachten,  
ihm auch am Ende seines Lebensweges zur Seite standen, ihm im Tode auf vielfältige Weise die Ehre erwiesen und uns 
ihre Anteilnahme und Verbundenheit erfahren ließen.
Danke sagen wir allen, die ihr Mitgefühl durch Wort und Schrift, durch einen Händedruck oder einer stummen  
Umarmung zum Ausdruck brachten.
Vielen Dank auch für die Blumen und Zuwendungen für späteren Grabschmuck sowie allen Verwandten, Freunden, 
Nachbarn und Bekannten.
Besonders bedanken möchten wir uns bei
der 1. Bürgermeisterin Regina Wohlpart für die würdige Ansprache
dem 2. Bürgermeister Herrn Hubert Ebitsch
den Gemeinderäten und -rätinnen
der Verwaltung und dem Bauhof
dem Landrat Herrn Johann Kalb
dem stellvertr. Landrat und Bürgermeister Herrn Johann Pfister
dem Vorsitzenden des Bayer. Landtages und Bürgermeister Helmut Krämer
allen Bürgermeisterkollegen
den Vereinen von Viereth-Trunstadt mit ihren Fahnenabordnungen und Sprechern Harald Landvogt und Barbara Müllich
der fränkischen Blaskapelle Trunstadt für die musikalische Umrahmung
der Ehrenwache der Reservistenkameradschaft und FFW Trunstadt
den Pfarrern Dr. Domkapitular Günter Raab und Geistlichen Rat Werner Bogatschef für die würdevolle Trauerfeier,  
Aussegnung und Urnenbeisetzung
den Ärzten Herrn Becker und Dr. Sterner sowie Physiotherapeut Jürgen Bayer.
Frau Maria Schulz und Herrn Otto Rebhan für die Überbringung der Krankenkommunion.
Danke meiner Familie und dem Caritasteam Hallstadt für die fürsorgliche Pflege und dem Team des Bestattungsinstituts 
Waldemar Then für die Organisation und die würdevolle Gestaltung der Aussegnungsfeier und Urnenbeisetzung.

Trunstadt, im Juni 2017 Vergelt‘s Gott

Elfriede Schmitt und Kinder mit Familien

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG
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sind wir für Sie da.

Trauer- und Todesanzeigen.

Auch in der Zeit der Trauer

Anzeige online aufgeben

wittich.de/trauer
Gerne auch telefonisch: 09191 7232-0



Viereth-Trunstadt - 15 - Nr. 12/17 KW 24



Viereth-Trunstadt - 16 - Nr. 12/17 KW 24

Ihr Mitsubishi-Servicepartner
für Stadt und Land
Verkauf: • Jungwagen • Jahreswagen • Dienstwagen • Gebrauchtwagen
• EU-Fahrzeuge

BeraTuNG: • Direktannahme vor Reparaturbeginn • Detaillierte Erläuterung des
Reparaturumfangs • Faire, offene Information

SerVice: •Reparatur, Wartung aller Marken • Unfallinstandsetzung, Leihwagen • HU/AU 
- PKW/LKW/Motorrad • Spur-, Achsvermessung • Klimaanlagenservice • FlüssiggasumbauAnzeigengröße: 

2spaltig/125 mm – 4-farbig (4C)

Kaminöfen on Stage
Ute & Robert Winkler
in Lisberg
Telefon 09549/9883132
Selbstständige JEMAKO Vertriebspartner

Christine Schreiber
in Weiher
Telefon 09503/500386
Selbstständige JEMAKO Vertriebspartnerin

 PHILIPS 

Graser l Medien l Elektronik
Trosdorfer Hauptstr. 68

96120 Bischberg/Trosdorf
Telefon: 09503/369 

E-Mail: info@grasermedien.de
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ITT LCD LED TV
39F-7175
inklusive HD
+ 5 Jahre Garantie

          nur  729,00
€

Zuhören, Vertrauen, gemeinsame Planung,  
jahrzehntelange Erfahrung, ein gutes Raumgefühl, 
mehr Lebensqualität und Begeisterung.

Meine Zutaten für 
Ihre neue Küche:

Traudel Staudenmayer 
Reckendorfer Weg 15 | 96161 Gerach

Telefon: 0 9544 /5122

www.die-persoenliche-einbaukueche.de

Comics, Manga, Anime, DVD, Trading Card Games,
Action-Figuren, Merchandise, Rollenspiele, Table Top...

Austraße 21 - 96047 Bamberg - Tel.: 0951 21655 - www.comixart.de
- zwischen GABELMANN und AM KRANEN - 

Büro & Ausstellung:

Roth 16 

96199 Zapfendorf 

Tel.: 09547-8927

www.glasagentur-treml.de

Markisen
 Markisentücher
 Terrassendächer
 Schiebeverglasungen
 Glas-Duschabtrennung
 Insektenschutz

Jetzt blätterbar auf
Ihrem PC, Laptop,
Tablet oder 
Smartphone.

Lesen sie gleich los:
epaper.wittich.de/2108

Jetzt als ePaper lesen

Mitteilungsblatt Viereth-Trunstadt

Das lokale Nachrichten-Portal von LINUS WITTICH. Nachrichten und Veranstaltungen von Ihrem Verein finden Sie in localbook.


